Wahlvorschläge[endnoteRef:1]1 für die Landratswahlen vom 8. März 2026	Gemeinde Ennetbürgen [1: 1Gesetz über die Verhältniswahl des Landrates, Proporzgesetz, PropG; NG 132.1, Art. 4 – 8] 


Listenbezeichnung (Art. 7, 13, 13a PropG):	

1. Kandidatinnen und Kandidaten als Mitglieder des Landrates für die Amtsdauer 2026 – 2030
Höchstens so viele Namen wählbarer Personen, als die Gemeinde Sitze zu vergeben hat. Kumulation ist anzugeben. (Art. 6 Abs. 4 PropG)

	Nr.
	Name
	Vorname
	Geb.jahr
	Beruf 
	Wohnadresse
	Unterschrift der
vorgeschl. Person
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2. Unterzeichnende (mindestens 5 Aktivbürgerinnen oder Aktivbürger (Art. 8 Abs. 1 PropG)
Art. 8 Abs. 3 PropG: Die Unterzeichnenden haben zudem eine Vertretung des Wahlvorschlages zu bezeichnen; fehlt die ausdrückliche Bezeichnung, gilt die erstunterzeichnende Person als Vertretung.

	Nr.
	Name
	Vorname
	Geb.jahr
	Wohnadresse
	Unterschrift
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Datum: _________________________________________


